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Der Eigentümer des Grundstücks Bahnhofstraße 28 plant eine Sanierung des sich dort
befindlichen Gebäudes. Gleichzeitig soll an der Nordwestseite ein Anbau errichtet
werden. Diese Baumaßnahme kann jedoch nicht auf der Grundlage des dort gültigen
Bebauungsplanes durchgeführt werden, da der derzeit festgesetzte überbaubare Bereich
dem entgegensteht.

Für die Realisierung der Bauvorhaben ist daher eine Bebauungsplanänderung erforder-
lich. Diese muss lediglich eine Neufestsetzung des überbaubaren Bereichs umfassen.
Alle anderen Festsetzungen der Ursprungsplanung können beibehalten werden.

Mit der anstehenden Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Umsetzung des Projektes geschaffen werden.

Die Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB
durchgeführt.

Ziel der Planung



Lageplan zum Vorhaben



Derzeitiger Stand der Planung - Bebauungsplan Nr. 83



Fassung zur öffentlichen Auslegung

Nur Änderung des
überbaubaren Bereichs



Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben abwägungsrelevante Hinweise
vorgebracht:

- OOWV Brake
- EWE Netz GmbH
- Telekom Deutschland GmbH

Öffentliche Auslegung / Beteiligung der Behörden und sonstigen T. ö. B.
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnahmen
abgegeben.

Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine abwägungsrelevanten
Anregungen oder Hinweise vorgebracht:

- Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
- Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (GB Aurich)
- Entwässerungsverband Varel
- Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie
- TenneT TSO GmbH
- AVACON Netz GmbH
- Landkreis Friesland
- Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH



Stellungnahmen des OOWV, der EWE Netz GmbH und der Telekom
Es werden Hinweise zum Schutz bestehender Versorgungseinrichtungen bei der Bauaus-
führung vorgebracht.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und bei der Planrealisierung ent-
sprechend beachtet.



Fazit

Die vorgebrachten Hinweise werden bei der Planrealisierung entsprechend
berücksichtigt.

Die Abwägungsergebnisse bedingen keine Änderungen des Bebauungs-
planentwurfs, die die Grundzüge der Planung berühren.

Somit kann nunmehr der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 83 gefasst werden.



Textliche Festsetzung

Nr. 1 Platzierung von Nebenanlagen in Form von Gebäuden
(gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO)

Im festgesetzten Mischgebiet sind Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 BauNVO nur
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen zulässig.

Fassung zum Satzungsbeschluss


